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142 Sïïsîtï, („^etflerblatt") Sir. 9

fanrt gang gut baS ganse Baualter aushalten. SaS ift
eine feßr billige ©taßbeöle (auc£) über anbete feucfjte
Zäunte) unb leiftet ben ®ienfi gut. jpeute gibt matt
biefer Konftruttion ben Boi'sug.

Sßer aber eine burcßauS fotibe, feuerfic£)ere ©taßbecle
mill, raciale bocf) bie fogenannten ©iegmartbalfen (@ieg=

martgefeßfcßaft itt Sujern); biefe geben ben befien unb
mäfjig teuren Boben.

(Stuflcf.)

Qfïacf) 8 57 beS jürcßerifcßen BaugefeßeS ßeifjt eS:

„SängS Straffen unb öffenttidjen pläßen muffen @e=

bäube, tu eld) e feitücß nic£)t auf bie ©reuse geftettt werben,
einen feitficEsen Abfiattb non einem benachbarten ©ebäube
non wenigftenS 7 m unb non ber nachbarlichen ©renje
non wenigftenS 3,5 m haben."

Qebertnanit beult, baff biefe Abfiäitbe non ItauSflucßt
ju fpauSflucßt, non ©octeluorfprmig ju ©ocfeluorfprtmg
31t meffen feien.

©ibt ein ßtacßbar ein Battgefucß ein, fo überseugt
titan fid) auf ber Baupotisei, ob in ben glätten öiefc
uorgefcßriebenett Abftänbe norhanben feien, fjft baS ber
$afl, fo gibt man fid) aufrieben unb baS Baugefucß tuirb
and) potijeitid) anfianbSloS betoilligt.

©0 tuirb in ber ©tabt unb im Kanton in 99 uon
100 gäfien gebaut, toenn fein in ber ©ericßtSprapiS gang
gut erfahrener übetwoflenber ßtacßbar uorßanben ift.

inhibierte aber ein ßiacßbar, ber fetber auf 3,5 m
Abftanb uon ber @ren3e gebaut hat unb beffen eigener
®acßoorfpruttg in ben SRinimalabftanb uon 3,5 m hin»
einragt, gegen ein Baugefud), bas ebenfalls jene nad)
bem Baugefeß uorgefcßriebenett Abftänbe einhält, fo ift
er in uerfcßiebenen Säßen uont 06ergerid)t gefdsxi^t toor»
ben : lt. Komentar non SDr. SJÎaag unb ®r. SRüßer 3um
Baugefeß.

®aS ©evicht entfct)ieb in biefen fyäßen, baff uon
®acßoorfprung 311 ®acßuorfprung bie uorgefchriebenen
7 in Abftanb einsußalten feien.

TDaS ift eine abfolute ungered)te Beuorsugung beS

3uerft Bauenben unb eine gerabeju fdjroer fcßäbigettbe
Benachteiligung jebeS ©runbeigentümerS, ber nur baS

Baugefeß fennt, nicht aber bie uerfd)iebenett Urteile,
welche baS ©eridjt in biefen fyäfleti fdjott gefällt hat.
itt manchen ffäßen würbe bie Auslegung beS § 57 beS

BaugefeßeS nad) ben fd)on gefaßten Urteilen beS Ober»
gericßteS bie ©rftellung eine§ ©ebäubeS gerabejtt uerun»
möglichen unb ber ©igentümer beS SanbeS fd)tuer ge»

fdjäbigt.
itt erfier Sinie tuäre e§ @ad)e bei gürdjerifc^en

Ingenieur» unb ArcßiteftenuereinS, an bie mafjgebenbe
Behorbe ein ©efttd) 31t fteßen, bamit biefelbe baS Ober»
gericht ueranlaff.e, itt fjufunft für baS ©ebiet ber ©tabt
jjürid) fo 3U entfd)eibeti, baff ber ®acßuorfprung eines
©ebäubeS in ben SJÎinimalabftanb uon 7 in hineinragen
barf. ®amit würbe mancher ßtacßbarftreit beigelegt unb
manchem bßro^effe ber Boben ent3ogen.

®er Arcßiteft unb Bauherr hat itt erfier Sinie baS

ßtecßt, einmal ©ewifjßeit über bie Anwendung beS § 57
beS BaugefeßeS 31t oerlangen, bamit er feilten Bau, ge=

fiüßt auf baS ©efeß, projel'tieren l'ann unb meßt nach
ber Baubetuißigung einen ^3ro§e^ mit feinem ßtacßbar
31t riSt'ieren hat. ileberhaupt ift es bei Auffteßung eines
neuen BaugefeßeS @acße ber Ülrcßiteilen, ben ©ntwurf
genau 31t fiubieren, um aße ÜJiängcl 31t befeitigen, welcße
©runb 31t uerfchiebenen Auslegungen ber Paragraphen
unb beSßalb Anlaß 31t proseffett geben würben.

®urcß baS alte Baugefeß ift ben Abuofaten fchon
genug gefteuert worben unb eS ift nicht nötig, baff fich
biefelben infolge eines mangelhaften BaugefeßeS weiterS
bereichern fönnen.

5cr 2Srbeitaefcer für 5ic
Steuern feiner Arbeiter?

Borftehenbe ffrage hat im SBaßiS ihre Söfung 31t

©unften beS gtSluS gefunben. $Der Arbeitgeber ift bort
laut Art. 66 beS fantonalen jfinat^gefeßeS für bie Steuern
feiner Arbeiter uerantwortlich- Ob aber biefe ;Be»
ftimmung mit bem eibg. $abrifgefeß im @in
hang ft eh t, hierüber wirb fid) ber BunbeSrat bemnächfi
3tt äußern haben.

®er ©ewerbeuerein uon ©itten richtete Mr§=
ließ eine Petition an bie KantonSregierung bahingeljenb,
eS fofie biefer Artit'el 66 au§ bem ginansgefeß auSge»
merst werben, ßtaeß eittgeßenber Prüfung hat ber ©taat§=
rat eraeßtet, biefe Bittfdjrift föntte nid)t erheblich erflärt
werben, inbem bie angefochtene Beftimmung in leiner
Söeife mit ber eibgenöffifeßen ©efeßgebung im 2Biber=
fprud) fteße, wie bie§ bie petiüonäre behaupten. ®ie
einfadje Abrogierung be§ betreffenben ArtilelS läme einer
©inbufje uon etwa gr. 20,000 für ben giSluS gleidß.
Sßomentan ift nun biefe fjrage itt gorm eines ßteturfeS
beim BunbeSrat anhängig, äßir wollen gerne annehmen,
ber BunbeSrat entfeßeibe 3U ©unften beS ©etuerbeuereinS
©itten.

Aucß itt anberen Kantonen ift biefe reeßt ßübfche Be-
ftimmung „ßJtobe" unb ift eS unerllärlicß, wie fid) ttnfere
fehweisertfeße Arbeitgeberfcßaft biefer ©teuereintreibung
3ur Bequemlicßleit beS $iSt'uS immer unb immer wieber
untersießen, felbft auf bie ©efaßr ßin, für ben „®urcß=
gebrannten" Arbeiter ober Angefteßten bie nod) auS=

fteßenben ©teuern auS ber eigenen Sßafcße be^aßletr 3U

muffen. ©S ift alfo aucß bie ganse fdjmeiserifcße Arbeit»
geberfeßaft auf ben besüglid)en ©ntfdjeib beS BunbeSrateS
gefpannt. ©in llnbing unb eine ungefeßlicße
Beuorntunbung befteßt aucß in nieten Kantonen, baß
ber Arbeitgeber fiel) basu ßergibt, für feine Arbeiter unb
Angefteßten bie ©teuer $ajation su beforgen.
©ine ©teuerbeßörbe l'ann woßl uon einem ©ienftßerrn
bie ©inreießung ber ©intoinmentapation uerlangen, ber»

felbe ift aber feitteSwegS uerpflicßtet fie su
liefern.

©S ift bod) ©aeße jebeS einseinen ©teuerpflicßtigen,
fein ©tnlomtnen unb euentueß Bertnögen su betlarieren;
benn bie ßtecßtSbesiehungen smifdjen ©teuerbeßörbe unb
©teuerpflicßtigen befießen birelt unb oßne Bermittlung
beS ©ienftßerrn beS teßteren.
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kann ganz gut das ganze Baualter aushalten. Das ist
eine sehr billige Stalldecke (auch über andere feuchte
Räume) und leistet den Dienst gut. Heute gibt man
dieser Konstruktion den Vorzug.

Wer aber eine durchaus solide, feuersichere Stalldecke
will, wähle doch die sogenannten Siegwartbalken (Sieg-
wartgesellschaft in Luzern); diese geben den besten und
mäßig teuren Boden.

Bmàhibitiâ
(Einges.)

Nach s) 57 des zürcherischen Baugesetzes heißt es:

„Längs Straßen und öffentlichen Plätzen müssen Ge-
bäude, welche seitlich nicht auf die Grenze gestellt werden,
einen seitlichen Abstand von einem benachbarten Gebäude
von wenigstens 7 m und von der nachbarlichen Grenze
von wenigstens 3,5 m haben."

Jedermann denkt, daß diese Abstände von Hausflucht
zu Hausflucht, von Sockelvorsprung zu Sockelvorsprung
zu messen seien.

Gibt ein Nachbar ein Baugesuch ein, so überzeugt
man sich auf der Baupolizei, ob in den Plänen diese

vorgeschriebenen Abstände vorhanden seien. Ist das der
Fall, so gibt man sich zufrieden und das Baugesuch wird
auch polizeilich anstandslos bewilligt.

So wird in der Stadt und im Kanton in 99 von
100 Fällen gebaut, wenn kein in der Gerichtspraxis ganz
gut erfahrener übelwollender Nachbar vorhanden ist.

Inhibierte aber ein Nachbar, der selber auf 3,5 m
Abstand von der Grenze gebaut hat und dessen eigener
Dachvorsprung in den Minimalabstand von 3,5 m hin-
einragt, gegen ein Vaugesuch, das ebenfalls jene nach
dem Baugesetz vorgeschriebenen Abstände einhält, so ist
er in verschiedenen Fällen vom Obergericht geschützt wor-
den: It. Komentar von Dr. Maag und Dr. Müller zum
Baugesetz.

Das Gericht entschied in diesen Fällen, daß von
Dachvorsprung zu Dachvorsprung die vorgeschriebenen
7 w Abstand einzuhalten seien.

Das ist eine absolute ungerechte Bevorzugung des

zuerst Bauenden und eine geradezu schwer schädigende
Benachteiligung jedes Grundeigentümers, der nur das
Baugesetz kennt, nicht aber die verschiedenen Urteile,
welche das Gericht in diesen Fällen schon gefällt hat.
In manchen Fällen würde die Auslegung des sj 57 des
Baugesetzes nach den schon gefällten Urteilen des Ober-
geeichtes die Erstellung eines Gebäudes geradezu verun-
möglichen und der Eigentümer des Landes schwer ge-
schädigt.

In erster Linie wäre es Sache des zürcherischen
Ingenieur- und Architektenoereins, an die maßgebende
Behörde ein Gesuch zu stellen, damit dieselbe das Ober-
gericht veranlasse, in Zukunft für das Gebiet der Stadt
Zürich so zu entscheiden, daß der Dachvorsprung eines
Gebäudes in den Minimalabstand von 7 m hineinragen
darf. Damit würde mancher Nachbarstreit beigelegt und
manchem Prozesse der Boden entzogen.

Der Architekt und Bauherr hat in erster Linie das
Recht, einmal Gewißheit über die Anwendung des sj 57
des Baugesetzes zu verlangen, damit er seinen Bau, ge-
stützt auf das Gesetz, projektieren kann und nicht nach
der Baubewilligung einen Prozeß mit seinem Nachbar
zil riskieren hat. Ueberhaupt ist es bei Aufstellung eines
neuen Baugesetzes Sache der Architekten, den Entwurf
genau zu studieren, um alle Mängel zu beseitigen, welche
Grund zil verschiedenen Auslegungen der Paragraphen
und deshalb Anlaß zu Prozessen geben würden.

Durch das alte Baugesetz ist den Advokaten schon

genug gesteuert worden und es ist nicht nötig, daß sich

dieselben infolge eines mangelhaften Baugesetzes weiters
bereichern können.

Haftet der Arbeitgeber fur die
Stenern seiner Arbeiter?

Vorstehende Frage hat im Wallis ihre Lösung zu
Gunsten des Fiskus gefunden. Der Arbeitgeber ist dort
laut Art. 66 des kantonalen Finanzgesetzes für die Steuern
seiner Arbeiter verantwortlich. Ob aber diese Be-
stimmung mit dem eidg. Fabrikgesetz im Ein-
klang steht, hierüber wird sich der Bundesrat demnächst
zu äußern haben.

Der Gewerbeverein von Sitten richtete kürz-
lieh eine Petition an die Kantonsregierung dahingehend,
es solle dieser Artikel 66 aus dem Finanzgesetz ausge-
merzt werden. Nach eingehender Prüfung hat der Staats-
rat erachtet, diese Bittschrift könne nicht erheblich erklärt
werden, indem die angefochtene Bestimmung in keiner
Weise mit der eidgenössischen Gesetzgebung im Wider-
spruch stehe, wie dies die Petitionäre behaupten. Die
einfache Abrogierung des betreffenden Artikels käme einer
Einbuße von etwa Fr. 20,000 für den Fiskus gleich.
Momentan ist nun diese Frage in Form eines Rekurses
beim Bundesrat anhängig. Wir wollen gerne annehmen,
der Bundesrat entscheide zu Gunsten des Gewerbevereins
Sitten.

Auch in anderen Kantonen ist diese recht hübsche Be-
stimmung „Mode" und ist es unerklärlich, wie sich unsere
schweizerische Arbeitgeberschaft dieser Steuereintreibung
zur Bequemlichkeit des Fiskus immer und immer wieder
unterziehen, selbst auf die Gefahr hin, für den „Durch-
gebrannten" Arbeiter oder Angestellten die noch aus-
stehenden Steuern aus der eigenen Tasche bezahlen zu
müssen. Es ist also auch die ganze schweizerische Arbeit-
geberschaft auf den bezüglichen Entscheid des Bundesrates
gespannt. Ein Unding und eine ungesetzliche
Bevormundung besteht auch in vielen Kantonen, daß
der Arbeitgeber sich dazu hergibt, für seine Arbeiter und
Angestellten die Steuer-Taxation zu besorgen.
Eine Steuerbehörde kann wohl von einem Dienstherrn
die Einreichung der Einkommentaxation verlangen, der-
selbe ist aber keineswegs verpflichtet sie zu
liefern.

Es ist doch Sache jedes einzelnen Steuerpflichtigen,
sein Einkommen und eventuell Vermögen zu deklarieren;
denn die Rechtsbeziehungen zwischen Steuerbehörde und
Steuerpflichtigen bestehen direkt und ohne Vermittlung
des Dienstherrn des letzteren.
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